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Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 30. November 1966.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
sois Ch.Oser

#ST# Bundesbeschluss
über die Bewilligung eines ausserordentlichen Bundesbeitrages
an die Schweizerische Verkehrszentrale für die Erneuerung

ihrer Agentur in Paris

(Vom T.Dezember 1966)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 6. Juni 19661),

beschliesst:

Art. l

Der Schweizerischen Verkehrszentrale wird für die Erneuerung ihrer Agen-
tur in Paris ehi ausserordentlicher Beitrag von 2988000 Franken gewährt.

Art. 2

Wird der Mietvertrag der Agentur nicht verlängert, so wird durch einen
neuen Bundesbeschluss über die Verwendung des Schlüsselgeldes bestimmt.

Art. 3
1 Der Bundesbeschluss ist nicht allgemeinverbindlich und tritt sofort in

Kraft.
2 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

1)BBl 1966,1,1120.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den T.Dezember 1966.

Der Präsident: Rohner
Der Protokollführer: F.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 29. November 1966.

Der Präsident: Schaller
Der Protokollführer: Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den T.Dezember 1966.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
Ch.Oser
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